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nen haben mein französisches Rechtsverständnis verfestigt und den Rechtsver-
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Weiterhin danke ich Frau Prof. Dr. Agnès Lucas-Schloetter, die meine Ent-
scheidung zur Promotion maßgeblich beeinflusst hat und ohne die mir die Orga-
nisation der Doppelpromotion nicht möglich gewesen wäre. Ihr stetes Interesse 
an meinem Fortschritt sowie ihre zahlreichen Anregungen haben mich immer 
wieder neu motiviert. Darüber hinaus möchte ich mich herzlich bei Herrn Prof. 
Dr. Matthias Leistner, LL.M. (Cambridge) für seine Unterstützung sowie für 
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seine zügige Erstellung des Zweitgutachtens bedanken. Nicht nur gab er mir bei 
verschiedenen Gelegenheiten hilfreiche Anmerkungen zu einzelnen Aspekten 
der Arbeit, er unterstützte mich auch bei der Bewerbung um ein Stipendium des 
DAAD. Ich danke weiterhin Frau Prof. Dr. Annette Kur und Frau Prof. Dr. Célia 
Zolynski dafür, Teil meiner Prüfungskommission gewesen zu sein. Den Heraus-
gebern der Reihe „Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht“ danke ich für die 
Aufnahme in diese Schriftenreihe.

Das Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München förderte 
mein Vorhaben sowohl in finanzieller Hinsicht durch ein Stipendium, als auch in 
wissenschaftlicher Hinsicht durch Zurverfügungstellen eines Büros und seiner 
umfangreichen Bibliothek. Es ermöglichte mir einen internationalen wissenschaft-
lichen Austausch mit anderen Doktoranden, wodurch auch neue Freundschaften 
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mein Dank für die finanzielle Förderung während meines Forschungsaufent­
haltes in Paris. Der Druck dieser Arbeit wurde ferner von der Johanna und Fritz 
Buch Gedächtnis-Stiftung finanziell unterstützt. Für die Förderung möchte ich 
mich herzlich bei den Stiftungsgebern bedanken.

Während der verschiedenen Phasen der Erstellung dieser Arbeit habe ich dar-
über hinaus die hilfsbereite Unterstützung und Akzeptanz meiner Freunde genos-
sen. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle Emily Huber, die stets 
mit meinem Voranschreiten mitfieberte und die Momente genau erkannte, in de-
nen ich motivierende Worte brauchte. Außerdem erklärte sie sich trotz ihres eige-
nen vollen Terminkalenders zur Korrektur meiner französischen Arbeit bereit, 
wofür ich ihr nicht genug danken kann.

Meinem Freund Philip Topka danke ich von ganzem Herzen für seine Liebe, 
sein Vertrauen und seinen Zuspruch in den letzten Jahren. Er gab mir in den ent-
scheidenden Momenten die Kraft und die Motivation, mich weiterhin mit den 
aktuellen Entwicklungen der Intermediärshaftung zu befassen, auch wenn sie 
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Einleitung

Mache die Dinge so einfach wie nötig – aber 
nicht einfacher.

 – Albert Einstein.





§  1 Gegenstand der Arbeit

A. Ausgangslage

Die Rolle des Internetnutzers hat sich in den letzten Jahrzehnten maßgeblich ver­
ändert.1 Während er im Web 1.0 lediglich einzelne Homepages aufsuchen und 
deren Inhalte konsumieren konnte, hat er im heutigen Web 2.0 auch aktiven Ein­
fluss auf diese Inhalte. Er kann sie auf Plattformen austauschen oder dort Doku­
mente hoch- und herunterladen. Internetnutzer konsumieren folglich nicht mehr 
nur Drittinhalte, sondern produzieren selbst eigene Inhalte.2 Dieser sog. User Ge-
nerated Content (UGC), also vom Nutzer bereitgestellte Inhalt, charakterisiert das 
Web 2.0. Als grundlegend für diese Entwicklung sind Plattformen wie YouTube, 
Facebook, Dropbox oder Tumblr zu nennen, die Mitte der 2000er-Jahre entstanden 
und ihren Nutzern ein solch aktives Mitgestalten der Inhalte ermöglichen.3 Doch 
auch hier bleibt die Entwicklung des Internets nicht stehen. Zum einen erfordern 
neue technische Gegebenheiten oder veränderte Verhaltensweisen der Nutzer eine 
fortlaufende Anpassung der Geschäftsmodelle dieser UGC-Plattformen.4 Zum 

1  Dies betrifft in Deutschland immerhin mehr als 62 Millionen, europaweit über 700 Millio
nen Menschen, dazu Internet World Stats, Internet Users in the World by Regions, http://www.
internetworldstats.com/stats.htm (zuletzt abgerufen am 21.1.2020); Projektgruppe ARD/ZDF-
Multimedia, Online-Studie 2017, abrufbar unter http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/files/2017/
Artikel/Kern-Ergebnisse_ARDZDF-Onlinestudie_2017.pdf, S.  2 (zuletzt abgerufen am 21.1.2020).

2  Um ein Beispiel dieser Entwicklung zu nennen: Die Blogging-Plattform „Tumblr“, auf 
der Nutzer Inhalte auf ihren eigenen Blogs veröffentlichen können, zählt heute weltweit 480 
Millionen Blogs, siehe http://de.statista.com/statistik/daten/studie/273850/umfrage/anzahl-der-
blogs-auf-tumblr-weltweit/ (zuletzt abgerufen am 21.1.2020).

3  So wurde Facebook im Jahr 2004, YouTube im Jahr 2005, Dropbox und Tumblr im Jahr 
2007 gegründet.

4  Als Beispiel zu nennen sei die Verwaltung der sog. Hashtags. Vor einiger Zeit als Aus­
druck noch völlig unbekannt, sind sie aus der heutigen online-Kommunikation nicht mehr hin­
wegzudenken und müssen von den Plattformen verwaltet werden. Zur Entwicklung und urhe­
berrechtlichen Einordnung des Hashtags siehe Dreyfus, CCE 2016/10, étude 17; weiteres Bei­
spiel ist die von den Plattformen vermehrt eingeräumte Möglichkeit zum Livestream, siehe 
hierzu Meuris-Guerrero, CCE 2016/11, alerte 69.
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anderen entstehen nach wie vor neue Nutzungsformen des Internets, die vereinzelt 
zu seiner Qualifikation als Web 3.0 führen.5
Neben den Nutzern selbst trägt eine Vielzahl weiterer, unerlässlicher Akteure 

zum Funktionieren des Internets in seiner heutigen Form bei. Hier nehmen die 
Vermittler eine besondere Rolle ein. Ein weltweites Netz von Servern, in dem 
bestimmte Dienstleistungen angeboten werden6, sieht zwingend schon die Mit­
wirkung verschiedener Vermittler vor. Sie liefern die notwendige Infrastruktur, 
die den Nutzern überhaupt Zugriff auf die dargebotenen Inhalte ermöglicht. Die 
Rolle dieser Vermittler, auch Internet Service Provider7 oder Intermediäre ge­
nannt, hat gerade mit zunehmender technischer Komplexität und Vielschichtig­
keit des Internets weiter an Bedeutung gewonnen.
Dass die Tätigkeit der Vermittler einerseits sozialüblich und gesellschaftlich 

durchaus erwünscht ist, geht somit bereits aus der heutigen Bedeutung des Inter­
nets im alltäglichen Leben hervor. Allerdings wird das Internet keineswegs nur 
zu legalen Zwecken genutzt. Es ermöglicht ebenso rechtswidrige Handlungen – 
und auch diese in einer neuen quantitativen wie zeitlichen Dimension. So wie 
sich beispielsweise die Verfügbarkeit von (weltweiten) Informationen zum Ta­
gesgeschehen über die Kanäle der sozialen Medien oder Online-Zeitungen ver­
vielfältigt und beschleunigt hat, hat das Internet ebenso den Zugriff auf – eben­
falls weltweit vorhandenes – kinderpornographisches Material ermöglicht. Glei­
ches gilt für neue, in ihrer Dimension nicht zu übertreffende Plattformen, die 
zum Beispiel den Austausch volksverhetzender oder allgemein beleidigender 
Inhalte ermöglichen. Dass das Internet nicht nur neue Geschäftsmodelle mit sich 
brachte, sondern auch eine neue Plattform für Rechtsverletzungen und damit 
eine Herausforderung für diverse Rechtsgebiete darstellt, liegt auf der Hand.8 
Hinzu kommt erschwerend die Geschwindigkeit, mit der sich das Internet wei­
terentwickelt und den Gesetzgeber mit neuen Verletzungsformen konfrontiert. 

5  Siehe hierzu Schmidt, FAZ v. 4.5.2009, http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/
web-3-0-das-internet-der-naechsten-generation-1796817.html (zuletzt abgerufen am 21.1.2020).

6  Der Duden definiert das Internet wie folgt: „Weltweiter Verbund von Computern und 
Computernetzwerken, in dem spezielle Dienstleistungen (wie E-Mail, World Wide Web, Tele­
fonie) angeboten werden.“, siehe http://www.duden.de/rechtschreibung/Internet (zuletzt abge­
rufen am 21.1.2020).

7  Englisch für Internetdienstleister; kurz: ISP bzw. Provider.
8  Barrau merkt insoweit jedoch zu Recht an, dass das Internet an sich neutral ist und erst 

durch die menschliche Nutzung einen positiven oder negativen Charakter erhalte, Barrau, 
RLDI 2017/134, n°  4997, S.  41 (47).
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Für den Gesetzgeber bleibt das Internet insofern gewissermaßen stets „Neu­
land“9.10
Neben dem angesprochenen Strafrecht und allgemeinen Persönlichkeitsrecht 

ist es das Immaterialgüterrecht und innerhalb dessen das Urheberrecht, das in 
ganz besonderem Maße von den Entwicklungen des Internets und den neuen 
technischen Möglichkeiten betroffen ist.11 Das Urheberrecht schützt das geistige 
Eigentum ideell wie materiell und normiert die Rechte des Urhebers an seinem 
Werk.12 Entwickelt wurde es jedoch zu Zeiten der analogen Technik. Damals 
stellten Kopiermaschinen oder Kassettenrekorder die aktuellen Herausforderun­
gen dar, auf die der Gesetzgeber reagieren musste. Heutzutage haben sich so­
wohl die Verwertungsmöglichkeiten, als auch die Zugriffsmöglichkeiten auf ur­
heberrechtlich geschützte Werke multipliziert. Es ist ein Leichtes, Werke nahezu 
ohne Qualitätsverlust zu vervielfältigen oder auf verschiedenen Wegen öffentlich 
wiederzugeben. Dadurch verändert sich allmählich die gesellschaftliche Ein
stellung zur Verfügbarkeit von Werken.13 Nutzer gehen davon aus, im Internet 
Zugang zu sämtlichen Werken gegen ein – wenn überhaupt – nur geringes Ent­
gelt zu erhalten. Privat können sie sich geschützte Werke über cloudbasierte 
Dienste wie Dropbox oder andere Filesharing-Plattformen beschaffen, sofern 
andere Nutzer ihnen diese zum Herunterladen zur Verfügung stellen. Wie Norde-
mann zutreffend feststellt: „Copyright is everywhere. And so are copyright in­
fringements, particularly on the Internet“14. Grund hierfür ist neben den zahl
reichen neuen Nutzungsmöglichkeiten, dass Nutzer im Internet weitestgehend 
unter dem Deckmantel der Anonymität handeln und ihre Identifizierung nicht 
ohne Weiteres möglich ist. Dies senkt einerseits die Hemmschwelle der Nutzer 
zur rechtswidrigen Verwertung der Werke und erschwert andererseits die Rechts­
durchsetzung auf Seiten der Urheber – ein Teufelskreis.

9  „Das Internet ist für uns alle Neuland“, Bundeskanzlerin Angela Merkel am 19.6.2013; 
siehe dazu Kämper, Spiegel Online v. 19.3.2013, http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/
kanzlerin-merkel-nennt-bei-obama-besuch-das-internet-neuland-a-906673.html (zuletzt abge­
rufen am 21.1.2020).

10  Barraud spricht insoweit von der Entwicklung des Rechts entsprechend der des Internets 
vom Recht 1.0 zum Recht 2.0 und Recht 3.0, Barrau, RLDI 2017/134, n°  4997, S.  41.

11  Dreier/Leistner schreiben dazu, das Urheberrecht sei „fraglos dasjenige Rechtsgebiet, 
das von den Veränderungen durch das Internet und die IKT-Technologien am umfassendsten 
betroffen ist“, Dreier/Leistner, GRUR-Beil. 2014, 13; siehe auch Hofmann, ZGE 2016, 482 
(484).

12  BT-Drs. IV/270, S.  27.
13  Holzmüller, in: FS Schulze, S.  137 (141); Schäufele, ZUM 2017, 316; Skibicki, in: Leible/

Sosnitza (Hrsg.), Online-Recht 2.0, S.  9 (15); Walter, in: Mélanges en L’Honneur du Professeur 
André Lucas, S.  785 (792).

14  Nordemann, 59 Journal of the Copyright Society of the USA, 773 (2011–2012).
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An der Schnittstelle zwischen Verletzer und Rechtsverletzung stehen die Ver­
mittler. Nehmen sie die Rechtsverletzung nicht selbst vor, ermöglichen sie diese 
jedenfalls durch Bereitstellen ihrer Dienste. Je nach Tätigkeit erhöhen sie in un­
terschiedlichem Maße die Gefahren bzw. Risiken einer Urheberrechtsverletzung 
und wirken technisch und/oder inhaltlich in unterschiedlich hohem Grad daran 
mit. Die Bandbreite von rein gefahrneutralen bis hin zu erheblich gefahrerhöhen­
den oder gar auf Rechtsverletzungen angelegten Tätigkeiten der Intermediäre ist 
angesichts der Vielzahl ihrer Geschäftsmodelle groß. Anhand ihrer Stellung als 
Mittelsperson können sie Rechtsverletzungen jedenfalls nachträglich abstellen, 
indem sie beispielsweise den gespeicherten Inhalt löschen, aber auch schon prä­
ventiv mithilfe von installierten Filtern verhindern. Manche von ihnen stehen 
ferner in einer vertraglichen Beziehung zum rechtswidrig handelnden Nutzer 
und könnten ihn als Täter identifizieren. Aufgrund dieser besonderen Stellung 
sind Intermediäre also mit zunehmenden Rechtsverletzungen im Internet auch 
zunehmend in den Fokus der Rechteinhaber gerückt. Bevor jedoch auf die Ent­
wicklung der Haftungsproblematik eingegangen werden kann (C.) ist eine be­
griffliche Klarstellung und Darstellung der einzelnen Vermittlerarten (B.) not­
wendig.

B. Überblick über die einzelnen Vermittler und  
ihre Rolle im Web 2.0

I. Definitionen

1. Vermittler und Vermittlerhaftung

Der Duden definiert den Begriff des Vermittlers als Mittelsperson.15 Angesichts 
der Bandbreite an Aufgaben, die Vermittler im Internet erfüllen und der Vielzahl 
an technischen Vorgängen, die sie vornehmen, fällt es schwer, den Begriff des 
Vermittlers weiter zu definieren oder einzugrenzen.16 Auch eine rechtliche Ein­
ordnung der Vermittler ist dadurch erschwert.17 Der Begriff des Vermittlers ist 
kein rechtlicher, sondern vielmehr ein neutraler Begriff. Dies kann nicht oft ge­
nug hervorgehoben werden. Daraus folgt auch, dass unter dem Begriff der „Ver­
mittlerhaftung“ oder der „Intermediärshaftung“ lediglich die Haftung der Person 
des Vermittlers gemeint sein kann – nicht hingegen ein bestimmtes Rechtsinsti­
tut. In der urheberrechtlichen Literatur scheint es jedoch, als würde der Begriff 

15  Siehe http://www.duden.de/rechtschreibung/Vermittler (zuletzt abgerufen am 21.1.2020).
16  Zu den unterschiedlichen Aufgaben siehe sogleich Einleitung, B. II.
17  So auch Dreier/Leistner, GRUR-Beil. 2014, 13 (26).
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der Vermittlerhaftung oft mit der Störerhaftung oder zumindest einer sekundären 
Haftung gleichgesetzt.18 Gerade das unterschiedliche Verständnis dieses Begriffs 
verwirrt und ist im Übrigen auch nicht förderlich. Wird im weiteren Verlauf der 
vorliegenden Arbeit der Begriff der Vermittlerhaftung genutzt, dann lediglich mit 
der Bedeutung der „Haftung eines Vermittlers“. Ob und falls ja wie der Vermitt­
ler haftet, also direkt oder indirekt, voll oder auf Unterlassen begrenzt, sind die 
eigentlichen Fragen, die sich stellen und allesamt unter den Begriff der Vermitt­
lerhaftung fallen.

2. Direkte und indirekte Haftung

Im Rahmen der Vermittlerhaftung tauchen häufig zwei weitere Begriffe auf, die 
es richtig einzuordnen gilt, namentlich die Begriffe der direkten und indirekten 
(oder unmittelbaren und mittelbaren) Haftung. Unter der direkten oder unmittel­
baren Haftung ist die Haftung zu verstehen, die sich aus der unmittelbaren 
Rechtsverletzung ergibt. Es ist folglich die Haftung für das Handeln, das in der 
Kausalkette am nächsten zum Schaden steht und diesen direkt verursacht. In den 
dieser Arbeit zugrunde liegenden Fällen handelt es sich bei der direkten Haftung 
folglich um die Haftung für die Vornahme einer der Handlungen, die ausschließ­
lich den Urhebern vorbehalten sind.19 Dabei kommt angesichts der neueren 
EuGH-Rechtsprechung in Betracht, dass auch diese direkte rechtsverletzende 
Handlung erst einer ersten unmittelbaren Rechtsverletzung nachgelagert vorge­
nommen wird und damit selbst eine „sekundäre“ unmittelbare Rechtsverletzung 
darstellt.20
Hiervon zu unterscheiden ist die indirekte oder mittelbare Haftung. Diese be­

trifft die Haftung für sämtliche Verhaltensweisen, die in der Kausalkette in ir­
gendeiner Art und Weise zur Rechtsverletzung beitragen, indem sie diese zwar 
ermöglicht oder erleichtert haben, aber nicht selbst verursachen. Die mittelbare 
Haftung ist also die Haftung für mittelbare Rechtsverletzungen. Sie kann akzes­
sorisch zur unmittelbaren Begehung der Rechtsverletzung sein oder von dieser 
losgelöst auf einer Pflichtverletzung des mittelbaren Verletzers beruhen.

18  So beispielsweise Angelopoulos, European Intermediary Liability in Copyright, S.  2, die 
unter den Begriff der „Intermediary Liability“ lediglich die sekundäre Haftung der Vermittler 
subsumiert. Obergfell/Thamer stellen daher fest, dass der Begriff des „intermediary“ aufgrund 
seiner Verwendung im Haftungsrecht an rechtlicher Neutralität verloren hat, Obergfell/Thamer, 
GRUR Int. 2017, 201 (202).

19  Auch die Verletzung des Urheberpersönlichkeitsrechts führt zur direkten Haftung des 
Täters. Wie noch zu erläutern sein wird, konzentriert sich die vorliegende Arbeit jedoch auf die 
wirtschaftlichen Verwertungsrechte der Urheber als potentiell verletzte Rechte.

20  Dies wird insbesondere im Bereich der öffentlichen Wiedergabe bei nachgelagerten Nut­
zungshandlungen von Plattformen relevant, dazu sogleich Kapitel  1, §  2, B. II. 1. b) dd).
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Das dogmatische Fundament für beide Haftungsvarianten kann dabei das glei­
che sein, wie ein Blick auf §  823 Abs.  1 BGB verdeutlicht. Die Abgrenzung ist 
folglich zunächst eine sprachliche, aus der sich die Art der vorliegenden Rechts­
verletzung ergibt, ohne unmittelbar Schlüsse auf die Haftungsgrundlage zuzulas­
sen. Aufgrund ihrer Akzessorietät ist im Bereich der mittelbaren Haftung jedoch 
stets eine Zurechnungsfrage zu beantworten.

II. Aufgaben der einzelnen Vermittler

Um also ermitteln zu können, ob ein Vermittler mittelbar oder gar unmittelbar für 
die ursprünglich von einem Dritten begangene Urheberrechtsverletzung haftet, 
ist es unerlässlich, sich die einzelnen Vermittlertypen und ihre Tätigkeit genauer 
anzusehen. Vermittler tauchen in unterschiedlichen Formen bei jeglichen Online-
Diensten auf, was eine Kategorisierung erschwert. Es haben sich mittlerweile 
jedoch bestimmte Unterbegriffe durchgesetzt, unter denen sich einzelne Vermitt­
ler bzw. ihre Aufgaben subsumieren lassen. Diese werden im Folgenden in der 
gebotenen Kürze dargestellt.

1. Access Provider

Der eine Intermediär, dessen Dienstleistung für jeden unverzichtbar ist, der nur 
Zugang zum Internet erhalten möchte, ist der sog. Access Provider oder Zugangs
vermittler. Wie aus seinem Namen bereits hervorgeht, ermöglicht der Access 
Provider seinen Nutzern den Zugang zum Internet, indem er in der Regel die 
technische Infrastruktur betreibt und seinen Kunden einen Anschluss daran er­
möglicht. Als Beispiel für Zugangsvermittler seien Unternehmen wie Deutsche 
Telekom AG, Orange SA oder Telefónica Germany/O2 genannt. Aber auch der 
Inhaber eines WLAN-Anschlusses, der diesen mit Dritten teilt, ist grundsätzlich 
der Zugangsvermittler für jene Personen.

2. Suchmaschinen

Ebenso grundlegend wie Access Provider sind heutzutage Suchmaschinen, die es 
dem Nutzer ermöglichen, trotz der Vielschichtigkeit des Internets bestimmte In­
halte in kürzester Zeit aufzufinden.21 Suchmaschinen bieten eine Vielzahl von 
Funktionen an. Zu nennen ist dabei zunächst das Erstellen von Trefferlisten. 
Hierzu indexiert der Suchmaschinenbetreiber sämtliche Webseiten im Internet. 
Gibt der Suchende ein Schlagwort im Rahmen der Suchmaschine ein und sendet 
die Suchanfrage, so durchwälzen sog. robots oder crawler die vom Suchmaschi­

21  Zur Bedeutung der Suchmaschinen Stenzel, Haftung für Hyperlinks, S.  27 ff.
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nenbetreiber indexierten Webseiten nach diesem Schlagwort und erstellen eine 
Trefferliste nach absteigender Relevanz.22 Der Suchmaschinenbetreiber bietet 
den Webseitenbetreibern dabei weiter die Möglichkeit an, für bestimmte Such
begriffe eine bessere Position ihrer Seite in der Trefferliste zu erwerben, die dann 
bei Eingabe des Suchbegriffs oberhalb der Trefferliste in der Rubrik „Anzeigen“ 
erscheint. Dies geschieht über die Funktion der sog. Sponsored Links bzw. des 
Keyword-Advertising. 
Im Rahmen des Suchvorgangs bieten die meisten Suchmaschinen außerdem 

die sog. Autocomplete-Funktion an. Dabei handelt es sich um einen vom Such
maschinenbetreiber entworfenen Algorithmus, durch den bei der Eingabe eines 
Suchbegriffs automatisch verschiedene weitere Suchbegriffe angezeigt werden, 
die Nutzer im Zusammenhang mit dem eingegebenen Schlagwort bereits nutzten.
Außerdem zu nennen sind die im Suchindex gespeicherten Snippets und 

Thumbnails, also die verkleinerten Vorschaubilder (Thumbnails) und Auszüge 
aus der Webseite (Snippets), die der Nutzer bereits im Suchindex zur Kenntnis 
nehmen kann. 

3. Hyperlinks

Mit den Suchmaschinen eng verwandt sind Hyperlinks. Sie spielen eine grund
legende Rolle im Internet, das ohne dieses technische Mittel nicht in seiner ak
tuellen Form bestehen könnte.23 Kurz gefasst sind Hyperlinks inhaltliche Ver­
knüpfungen zwischen Informationen im Internet, die den Verweis von einer 
Ausgangswebseite auf eine andere Webseite erlauben. Dabei lässt sich jeder 
beliebige, im Internet abrufbare Inhalt mittels Hyperlinks verknüpfen. Technisch 
gesehen lässt sich dieser Vorgang auch nicht verhindern. Das Linksetzen vereint 
phänomenologisch gesehen das Bereithalten eigener Informationen mit der Ver­
mittlung des Zugangs zu der verknüpften Information.24 Hyperlinks schaffen ins­
gesamt also virtuelle Plätze im Netz durch Verknüpfungen, ermöglichen eine 
vielschichtige Gestaltung von Internetseiten (über sog. „Inlinelinks“) oder erlau­
ben dem Nutzer, schnell und effizient in nur wenigen Klicks Informationen von 
verschiedenen Seiten (über sog. externe Links) beziehen zu können. 
Es gilt dabei verschiedene Linkarten zu unterscheiden.25 Der einfache Link 

(simple link) ist ein Link, der auf die Startseite einer anderen Webseite verweist. 

22  Für eine technische Erläuterung des Vorgangs siehe Roggenkamp/Stadler, in: jurisPK-In­
ternetrecht, Kapitel  10, Rn.  605.

23  Stenzel, Haftung für Hyperlinks, S.  25 ff.
24  Sieber/Höfinger, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Teil  18.1, Rn.  102; Roggenkamp/Stadler, 

in: jurisPK-Internetrecht, Kapitel  10, Rn.  358 ff.
25  Siehe hierzu auch Mezei, JIPLP 2016, 778 (779); Strowel/Ide, 24 Colum. J. L. & Arts 

(2000–2001), 403 (407–409); Xalabarder, IIC 2016, 635 (636).
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Durch Anklicken öffnet sich ein neues Fenster, das die Startseite der verlinkten 
Webseite zeigt. Daneben gibt es den tiefen Link (deep link), der ebenso bei An­
klicken ein neues Fenster öffnet. Anders als der einfache Link verweist er jedoch 
nicht auf die Startseite, sondern führt bereits zu einem ganz konkreten Inhalt wie 
beispielsweise einem Bild. Daneben besteht die Technik des eingebetteten Links 
(embedded oder framed link). Hierbei handelt es sich um einen Link, der nach 
außen nicht als Link erkennbar ist. Er wird weder angezeigt noch angeklickt, 
sondern stellt automatisch das verlinkte Werk in einem Rahmen auf der Aus­
gangsseite dar. Statt also als Nutzer auf der Ausgangsseite auf einen Link zu 
klicken, ist das verlinkte Werk bereits auf dieser Ausgangsseite sichtbar. Der 
eingebettete Link verweist den Nutzer somit nicht auf ein fremdes Werk, sondern 
stellt dieses direkt im Rahmen der Ausgangsseite dar.26 Der Internetnutzer ist 
sich folglich nicht zwangsläufig bewusst, dass der angezeigte Inhalt von einer 
fremden Webseite stammt und technisch mittels Links verknüpft ist.
Eine weitere Form des Verlinkens ist der Einsatz eines RSS-Feeds.27 Hierbei 

handelt es sich um das Abonnieren einer bestimmten Internetseite, deren sich stän
dig ändernde Inhalte automatisch auf der Ausgangswebseite in einem eigenen 
Rahmen angezeigt und auch aktualisiert werden. Diese Technik kommt beson­
ders mit Bezug auf Nachrichtenmeldungen zum Einsatz. Einige Blogs abonnie­
ren so die Webseite von Online-Zeitungen, deren sich ändernde Inhalte sodann 
automatisch ebenfalls auf dem Blog als Ausgangswebseite angezeigt werden.28

4. Host Provider

Eine weitere Providerkategorie besteht mit den Host Providern, die durch das 
Zurverfügungstellen von Speicherplatz auf ihren Servern den Betrieb von Web­
seiten erst ermöglichen. Host Provider lassen sich in zahlreiche Unterkategorien 
aufteilen. Als Beispiele seien die Betreiber von Online-Marktplätzen wie eBay 
und Amazon, von sozialen Netzwerken wie Facebook, von Plattformen wie You­
Tube oder Dailymotion und von Portalen wie Foren oder Blogs genannt. 

5. User-Generated-Content (UGC) Plattformen

User-Generated-Content (UGC) Plattformen sind, wie der Name bereits vermu­
ten lässt, Plattformen, deren Nutzer selbst aktiv handeln, indem sie Informatio­
nen und Inhalte hoch- und herunterladen oder austauschen. Beispiele hierfür sind 
mittlerweile zahlreich. Plattformen wie YouTube, Dailymotion, eBay, Amazon 

26  Tsoutsanis, JIPLP 2016, 495 (497).
27  Hierzu Mezei, JIPLP 2016, 778 (779).
28  Dazu Manara, D. 2008, 778.
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Informationen, eigene  51–52, 292–293
–	 siehe auch Zueigenmachen von Inhalten
Informationsfreiheit  34, 272, 350
InfoSoc-Richtlinie
–	 Anordnungen, siehe Anordnungen
–	 Sperrverfügungen, siehe Sperrverfügun­

gen
–	 Verhältnis zur E-Commerce-Richtlinie   
111–114

–	 Verwertungsrechte, siehe Verwertungs­
rechte

–	 Ziele  65–66
Inhalteentfernung, siehe notice and take 
down

Internet Watch Foundation  278–279
IP-Adresse  35, 129, 133, 356, 397

joint tortfeasance
–	 Anwendbarkeit auf Plattformen  253–254
–	 Begrifflichkeiten  245–246
–	 Voraussetzungen  246–251
Jugendgefährdende Medien bei eBay-
Entscheidung  370–371

Kausalität  183, 185, 250–251, 324–325, 
338

Kenntnis  119
–	 der Folgen seines Tuns  71, 427
–	 Haftungsprivilegien  56–58, 307–308, 
486–487

–	 Kenntnisvermutung  58, 80–82, 87, 
154–156, 216, 307–308, 350–351, 490

–	 konstruktive Kenntnis  489
–	 Tatsächliche Kenntnis  154, 252, 
265–266, 489–490

–	 von der Rechtswidrigkeit  78, 85–86, 
156–157, 252, 427, 487–489

Komplementärangebot  452–454, 462
Konkordanz, praktische, siehe Grundrechte
Konkretisierungstiefe  115
Konkurrenzangebot  104, 452–456, 462, 528 
Kopieren  68
–	 Privatkopie  67, 438, 525

Kosten
–	 Abmahnkosten  114
–	 außergerichtliche Kosten  304–305, 
401–402

–	 Gerichtskosten  114, 206, 273, 304–305, 
401–402, 499

–	 Umsetzungskosten  106–107, 114, 
204–206, 273–275

Kunstfreiheit  34

liability-rule  530
Lizenz
–	 Lizenzanalogie  516–517, 519
–	 Lizenzgebühr  461, 516

Markenrecht  109, 142–143, 172–173, 
218–219, 234, 260–261, 263, 343

McFadden-Entscheidung  114, 206, 275, 
310, 407

–	 nationale Reaktion  304–307
Meinungsfreiheit  34, 345, 351, 495
Missbrauch  156, 357, 415, 501
Mittelsperson  6, 11, 95–96
–	 siehe auch Vermittler
MP3-Player-Import-Entscheidung  374–375
Musikindustrie  416

Nähe zur Rechtsverletzung  180, 239–240, 
340, 344–345, 460, 488, 502, 518, 555

Newzbin-Entscheidung  231–232
Norwich Pharmacal-Entscheidung  243–244, 
261–262

notice and action  97–98, 106–107
notice and block  278
notice and prevent  106–107, 503
notice and stay down  106–107, 157–158, 
189, 266–267, 344–345, 505–507

notice and take down  63, 87, 97–98, 106– 
107, 157, 216–217, 312, 490–495, 532

Obergrenze  109, 120
obligation de moyens  186, 188
OFCOM  279–280
Öffentliche Wiedergabe
–	 anderes technisches Verfahren  74–75
–	 Definition  28–29, 71–76, 426, 465
–	 DSM-Richtlinie  105–106, 108
–	 Hyperlinks, siehe Hyperlinks
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–	 nachgelagerte Wiedergabe  79, 83–86, 
169–170, 229–230, 334–335, 451–452, 
481

–	 neues Publikum  74, 77, 79, 428
–	 Öffentlichkeit  29, 73–74, 79, 428
–	 Subjektivierung  78–80, 82
–	 Vermiet- und Verleihrichtlinie  69–70
–	 Vollharmonisierung  68–70
–	 Wiedergabehandlung  29, 71–73, 80, 426, 
465–466

Öffentliche Zugänglichmachung  89–90, 
426–427

Öffentlichkeit
–	 siehe auch Öffentliche Wiedergabe
–	 unionsrechtliches Verständnis  73–74
–	 völkerrechtliches Verständnis  29, 90–91, 
428

overblocking  270, 393, 396–397

Passwortsicherungspflicht  61, 305–307, 
359, 508–509

Patentrecht  373–375
Persönlichkeitsrecht  62, 185, 216–218, 312, 
342, 496–498

–	 Urheberpersönlichkeitsrecht  163
Prozeduralisierung  119, 490–501 
Prüfpflichten  82, 324–328
–	 siehe auch notice and action
–	 siehe auch notice and stay down
–	 siehe auch notice and take down
–	 Löschen  106–107, 157, 187, 342, 355, 
505, 513

–	 Notwendigkeit  374–375, 378–380
–	 proaktive Prüfpflichten  188, 326, 340, 
348–349, 359, 488, 503, 513–514

–	 reaktive Prüfpflichten  341, 344, 354–355, 
514

–	 Unionsrechtskonformität  364–368
–	 Verhältnis zu Verkehrspflichten  331–333
–	 Verhinderung  342, 344, 505–506
–	 WLAN-Anbieter  131–132, 358–359
Publikum, neues  74, 77, 79, 428

Qualität  67, 74, 271, 511
Quantität  74, 454 

Rapidshare  11, 88, 340
RBÜ  27–28, 69

–	 siehe auch Abkommen
Rechtfertigung  37, 52, 134, 349, 459–460, 
470

Rechtsfolgen  72, 190, 324, 366, 373, 
387–388, 515–520

Rechtssicherheit  47, 117–118, 303, 305– 
306, 328, 467–468, 490–491, 529, 533

Rechtsverletzung
–	 mittelbare Rechtsverletzung  7, 88, 93, 
107–110, 228, 245, 384–385, 448

–	 offensichtliche Rechtsverletzung  57, 
156–157, 192, 207, 253, 312, 327–328, 
487, 490, 498, 500

–	 Suche nach Rechtsverletzungen  48, 63, 
490

–	 unmittelbare Rechtsverletzung  7, 66, 84, 
93, 143, 170, 245, 255–256, 438

Regelbeispiele  308, 533
Richtervorbehalt  134, 278, 406, 500, 511, 
518

RSS-Feed  10, 138–139

Scarlet Extended-Entscheidung  61, 95, 
99–100

Schadensersatz  57, 87–88, 168, 190, 258, 
329, 373–375, 387–388, 489, 515–520

Schranken
–	 Anordnungen  99–100
–	 Grundrechte  34, 39–40
–	 Verwertungsrechte  66–67, 72, 120, 424, 
432–433, 435–436, 456–459, 524–530

Sendeunternehmen  29–30, 69, 90
Sendung  74–75
–	 Weitersendungsrecht  84
Sicherungspflicht, siehe Passwortsicherungs­
pflicht

Signal  72, 74, 93
Snippets  9, 218–219, 233–234
–	 siehe auch Textausschnitte
Software  85, 163–165, 229–230, 327, 342
Sorgfaltspflicht  132, 135, 182, 185–189, 
219, 325–326, 330, 506

Speichermedien  525–527
Speicherung  54–55, 64, 100, 137, 140
Sperrverfügungen 
–	 Adressat  101, 197–198, 268, 402–403
–	 Anpassung  202–203, 276–277
–	 Grenzen  200–202, 269–272, 395–396
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–	 Rechtsgrundlage  100–101, 196–197, 
263–264, 384, 401

–	 Subsidiarität  199–200, 398–400, 402
–	 Umsetzungskosten  204–206, 273–275
–	 Zulässigkeit  100–101
Störer  323–324
–	 Eingrenzung des Störerkreises  324–325
–	 Handlungsstörer  323
–	 Zustandsstörer  323
Störerhaftung  322–328
–	 Kausalhaftung  324
–	 Verhältnis zu den Haftungsprivilegien   
364–367

–	 Verhältnis zur täterschaftlichen Haftung 
wegen Verkehrspflichtverletzung   
331–332, 378–380

Strafrecht
–	 Akzessorietät  187, 250, 319–321, 339, 
471

Streaming  73, 229–230, 529
Subsidiarität  199–200, 398–400, 402
Suchmaschine  8–9
–	 siehe auch Autocomplete
–	 siehe auch Bildersuchmaschinen
–	 siehe auch Vorschaubilder
–	 Deindexierung, siehe Deindexierung
–	 Haftungsprivilegierung  63–64, 213–214, 
308–309

–	 Pflichten  175–176, 188, 219, 355, 
509–512

Täterschaft
–	 deliktsrechtliches Verständnis  167, 
385–386

–	 unionsrechtliches Verständnis  108, 167, 
481–482

Teilnahme  320–322
Textausschnitte  234
–	 siehe auch Snippets
The Pirate Bay  11, 84–88, 202–203, 
232–233, 253, 337, 455, 537

Thumbnails  9, 349
–	 siehe auch Vorschaubilder
Tonträgerhersteller  70, 72
Treuepflicht  150–152
TRIPS-Übereinkommen  28, 30, 69, 101
–	 siehe auch Abkommen

Überwachungspflicht, allgemeine  60–62, 
367–368, 503–505

Umsetzungsfrist  202–203, 326
Umsetzungskosten, siehe Kosten
Umsetzungs- und Gestaltungsspielraum   
92–93, 102, 110, 115–116

Unschuldsvermutung  131, 134–136
Untergrenze  114, 487
Unterlassungsanspruch  99, 166, 168, 331, 
391

–	 Anwendbarkeit der Haftungsprivilegien   
59–60, 211, 309–311

UPC-Telekabel-Entscheidung  101
User Generated Content (UGC)  10–11

value gap  105, 415–422
Veranstalter  319
Verbreitungsrecht  28, 91–92
Vergütungsanspruch  70, 72, 425, 456–459, 
521–529

Verhältnismäßigkeit  41–42, 99–100, 272, 
367, 399, 489, 509, 516–517, 522–523

VeRI-Programm  62, 188
Verkehrskreis  57
Verkehrspflichten
–	 Abstufung  503–512
–	 Funktion  469–472
–	 Harmonisierungsnotwendigkeit  478–480, 
482–484

–	 nationales Recht  131, 238–245, 329–331, 
370–372

–	 Unionsrecht  98, 106–108, 481–482
–	 Verhältnis zu den Prüfpflichten  331–332, 
378–380

Verleger  124, 138–144, 217–220
Vermittler  6–7, 94–96
–	 siehe auch Mittelsperson
Vermittlerhaftung  7–8
Veröffentlichung  124–125, 175–176, 
217–218

Verschulden  168–169, 179–181, 187, 224, 
251–252, 324–326, 387, 517

Vertragsbruch  258
Vervielfältigungsrecht  27, 67–68
Verwandte Schutzrechte  93 
Verwertungsrechte  27–30, 66, 119–120
–	 öffentliche Wiedergabe, siehe Öffentliche 
Wiedergabe
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–	 Verbreitungsrecht, siehe Verbreitungsrecht
–	 Vervielfältigungsrecht, siehe Vervielfälti­
gungsrecht 

–	 Vollharmonisierung  67–68, 91–93, 228
Völkerrecht  27–31, 90–91
Vorrang des Unionsrechts  38–39
Vorsatz
–	 Doppelvorsatz  321–322, 338–340
–	 Vorsatzerfordernis  167–169
Vorschaubilder  9, 174–177, 349–351, 462, 
511, 538

–	 siehe auch Bildersuchmaschinen
–	 siehe auch Thumbnails

WCT  28, 69, 92
–	 siehe auch Abkommen
Werkbegriff  352
Werknutzer  71, 84, 236, 315–318
Wesentlichkeitstheorie  397
Wettbewerbsrecht  143, 369–372, 377
Wiedergabehandlung  29, 71–73, 80, 426, 
465–466

–	 durch Verlinkung  76
–	 zentrale Rolle des Nutzers  80, 426–427
WIPO-Leitfaden  28, 90
WLAN-Anbieter
–	 Haftungsprivileg  50–51, 132, 303–307

–	 Prüfpflichten  131–132, 358–359
–	 Sicherungspflicht  61, 305–307, 359, 
508–509

WPPT  28, 69
–	 siehe auch Abkommen

YouTube  10
–	 Content ID  62, 342–343
–	 Diensteanbieter für das Teilen von 
Online-Inhalten  104–105

–	 Geschäftsmodell  415–418
–	 Haftungsprivileg  139–142, 145, 295–298
–	 Haftungsüberblick  210, 288, 410, 412
–	 öffentliche Wiedergabe  87–88, 105, 
334–337, 448, 537–538

–	 Pflichten  187, 341–342

Zueigenmachen von Inhalten
–	 eigene Information  293–298, 300
–	 täterschaftliche Haftung  316–318, 
334–337

–	 Unionskonformität  299–300
–	 wirtschaftliches Verständnis  77, 346, 
419–420

Zugangskultur  436, 524
Zumutbarkeit  188, 239, 350–352, 367, 
394–397, 507
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